
Sagen Sie uns Ihre Wünsche, 
Ihre Probleme: Wir zeigen Ihnen 
eine technisch ausgereifte, 
wirtschaftliche Lösung auf 
hohem, qualitativem Niveau. 
Dafür garantieren auch unsere 
Mitgliedschaften im FVHF, 
BV-Bausysteme und DGNB. 

BWM
Dübel + Montagetechnik GmbH 
Ernst-Mey-Straße 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon +49 711 90313–0
Telefax +49 711 90313–20 
info@bwm.de, www.bwm.de

Wir sind Mitglied im

®

Fachverband Baustoffe
und Bauteile für vorgehängte 
hinterlüftete Fassaden e. V. 
(FVHF)

Lieferliste
ATK 100 THK

 Gültig ab 1. April 2015

Konstruktions-Systeme 
für den Fassadenbau

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council
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BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Ernst-Mey-Straße 1

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

T +49 711 90313-0 · F +49 711 90313-20

info@bwm.de · www.bwm.de

BWM
Dübel + Montagetechnik GmbH

Ernst-Mey-Straße 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.         07 11 / 903 13-0
Fax: 07 11 / 903 13-20

email:     info@bwm.de
Internet: www.bwm.de
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BERLIN

Sven Hergt
Staatl. Gepr. Techniker
(Hochbau)

An der Woeste 8a
58540 Meinerzhagen
Tel.      0 23 54 / 701 68 71
Fax: 0 23 54 / 701 68 72
Mobil:  0 170 / 864 26 87

email:  shergt@bwm.de

Dipl.-Ing.
Oliver Fröhlich
Geschäftsführer
BWM Produktion GmbH

Streßelfeld 2
29475 Gorleben
Tel.      0 58 82 / 9 87 27-13
Fax: 0 58 82 / 9 87 27-20
Mobil:  0 172 / 904 33 89

email:  ofroehlich@bwm.de

Dipl.-Ing. 
Andreas Heinz

Sauertalstraße 16
56410 Montabaur
Tel.      0 26 02 / 916 64 81
Fax: 0 26 02 / 916 63 75
Mobil:  0 172 / 952 42 97

email:  aheinz@bwm.de

Ing. 
Michael Noack

Planetenweg 105
39118 Magdeburg
Tel.      03 91 / 400 43 42
Fax: 03 91 / 400 43 44
Mobil:  0 172 / 903 92 95

email:  mnoack@bwm.de

Dipl.-Ing. 
Steffen Bendix

Kötteritzscher Ring 21
04660 Colditz
Tel.      03 43 81 / 407 57
Fax: 03 43 81 / 414 31
Mobil:  0 172 / 875 07 56

email:  sbendix@bwm.de

Ing. grad. 
Hans-Jürgen Kiefer

Franz-Schubert-Straße 26
77704 Oberkirch
Tel.      0 78 02 / 98 08 04
Fax: 0 78 02 / 98 08 05
Mobil:  0 172 / 877 49 50

email:  hjkiefer@bwm.de

Ihre Ansprechpartner 
in Deutschland

Dipl.-Ing.
Stefan Schrag
Key-Account-Manager

Bornweg 19
35469 Allendorf
Mobil:  0 152 / 09 47 00 39

email:  sschrag@bwm.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen der BWM Dübel + Montagetechnik GmbH 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

1) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich.
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine
Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner werden, selbst bei
Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

2) Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen
Geschäfte mit unseren Vertragspartnern. 

3) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder
einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen, § 310 Abs. 1 BGB. 

§ 2 Vertragsabschluss

1) Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir 
innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer
Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der bestellten Produkte
annehmen können. 
Vorher abgegebene Angebote durch uns sind freibleibend. 

2) Wir sind im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht
rechtzeitiger Selbstlieferung berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten.

3) Es bestehen keine Schadenersatz- oder sonstige Haftungsansprüche 
unseres Vertragspartners gegen uns, wenn wir die Nichtlieferung
nicht zu vertreten haben. Der Kunde wird über die
Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Bereits
erbrachte Gegenleistung wird erstattet. 

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen 

1) Es gilt der vereinbarte Preis. 
Die Preise verstehen sich zzgl. der am Tag der Rechnungsstellung
gültigen Mehrwertsteuer. 

2) Unsere Preise enthalten keine Verpackungs- und Transportkosten.
3) Haben sich die Preise zum Zeitpunkt der Leistungserbringung durch 

eine Änderung des Marktpreises oder durch Erhöhung der von in die 
Leistungserbringung einbezogenen Dritten verlangten Entgelte
erhöht, gilt der höhere Preis. Liegt dieser 20 % oder mehr über dem 
vereinbarten Preis, hat der Kunde das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten. Dieses Recht muss unverzüglich nach Mitteilung des 
erhöhten Preises geltend gemacht werden. 

4) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen ab
Rechnungsdatum mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen nach
Rechnungsdatum (Fälligkeit) ohne Abzug. 

5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von
uns anerkannt sind. 

6) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn sein
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

§ 4 Gefahrübergang, Verpackungs- und Transportkosten

1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt,
erfolgt die Lieferung ab unserem Lager bzw. ab Werk oder Lager
unserer Zulieferer. 

2) Die Kosten der Verpackung und des Transportes der Ware trägt der
Kunde. 

3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim
Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, 
den Frachtführer oder der sonst zur Auslieferung bestimmten
Person oder Anstalt auf den Kunden über. 

§ 5 Lieferzeit, Lieferverzögerung 

1) Falls kein fester Liefertermin vereinbart ist, erfolgt die Lieferung
circa drei Wochen nach Vertragsschluss. 
Soweit eine Mitwirkungspflicht des Kunden notwendig ist oder
unsere Leistungserbringung von vereinbarten Zahlungen oder der
Beibringung von Sicherheiten durch den Kunden abhängt, beginnt
die Frist nicht zu laufen, bevor der Kunde seine Pflicht erfüllt hat. 

2) Die Lieferfrist verlängert sich bei Streik und Fällen höherer Gewalt
für die Dauer der Verzögerung. 

3) Sofern wir in Lieferverzug geraten und die Geltendmachung von
Rechten des Kunden die Setzung einer angemessenen Nachfrist
voraussetzt, beträgt diese mindestens zwei Wochen. 

4) Im Falle einer Lieferverzögerung, die von uns, unseren Vertretern
oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten ist, haften wir für jede
vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten
Verzugsentschädigung auf 0,5 %, maximal jedoch auf 5 % des
Wertes der betroffenen Lieferung. 
In jedem Falle ist unsere Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

5) Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Haftung wegen
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

§ 6 Annahmeverzug

1) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige
Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit
entstandenen Schaden und Mehraufwendungen ersetzt zu
verlangen. 

2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der zu liefernden Gegenstände geht in dem
Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder
Schuldnerverzug geraten ist. 

§ 7 Haftung für Mängel 

1) Die Mängelrechte unserer Vertragspartner setzen voraus, dass diese
ihren nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und
Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen sind. 

2) Soweit die Ware mangelhaft ist, sind wir nach unserer Wahl zur
Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung
einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. 

3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist unser Vertragspartner
berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

4) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche  beträgt zwölf Monate,
gerechnet ab Gefahrübergang. Die Verjährungsfrist im Falle eines
Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt. 

§ 8 Haftung für Schäden

1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern unser
Vertragspartner Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. 

2) Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit und nicht bei Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, d. h. von Pflichten auf deren
Erfüllung der Kunde vertraut und deren Verletzung die Erreichung
des Vertragszwecks gefährdet. 

3) Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für unsere Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 9 Eigentumsvorbehalt

1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis
zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der
Geschäftsbeziehung vor. 

2) Bei vertragswidrigem Verhalten unserer Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist
zur Leistung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die
gelieferte Ware herauszuverlangen; die gesetzlichen Fälle der
Entbehrlichkeit der Frist bleiben unberührt. Wir sind nach
Rücknahme zur Verwertung der Ware berechtigt. Der
Verwertungserlös ist abzüglich angemessener Verwertungskosten
auf die Verbindlichkeiten des Kunden anzurechnen. 

3) Wird die gelieferte Ware derart mit einem Grundstück eines Dritten 
verbunden, dass sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, 
so tritt der Kunde seine Forderung gegen den Dritten, die ihm durch 
die Verbindung der Ware mit dem Grundstück erwachsen, an uns zur 
Sicherung unserer Forderung ab. Wir nehmen die Abtretung an. 
Dies gilt auch bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer
Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache. Auch
insoweit erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten
Sache. Bei einer sonstigen Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer
Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache,
erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache.
Diese gilt als Vorbehaltsware. 

4) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf
Verlangen unserer Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare 
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr
als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten
obliegt uns. 

§ 10 Schlussbestimmungen 

1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich
Gerichtsstand der Hauptsitz unseres Unternehmens. 
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BWM Thermokonsole, Typ THK 

    Technische Änderungen vorbehalten!
04/2015      Seite | 25 

BWM ThermoKonsole H = 100mm 

Material: PA 66 GV 

Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt 

Dübellochung 11 x 20 mm 

L [mm] Artikel-Nr. 

200 THK201

250 THK251

300 THK301

350 THK351

Verlängerung für BWM ThermoKonsole 

Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt 

H [mm] Artikel-Nr. 

100 THKVL1

BWM ThermoKonsole H = 200mm 

Material: PA 66 GV 

Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt 

Dübellochung 11 x 20 mm 

L [mm] Artikel-Nr. 

200 THK202

250 THK252

300 THK302

350 THK352

Verlängerung für BWM ThermoKonsole 

Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt 

H [mm] Artikel-Nr. 

200 THKVL2



BWM Thermokonsole, Typ THK 

    Technische Änderungen vorbehalten!
04/2015      Seite | 26 

BWM ThermoKonsole H = 300mm 

Material: PA 66 GV 

Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt 

Dübellochung 11 x 20 mm 

L [mm] Artikel-Nr. 

200 THK203

250 THK253

300 THK303

350 THK353

Verlängerung für BWM ThermoKonsole 
Verwendbar als Fest- oder Gleitpunkt 

H [mm] Artikel-Nr. 

300 THKVL3

Haltefeder aus Edelstahl für BWM THK 

Artikel-Nr. 

20010 



Verbindungsmittel ATK 100 THK 

      Technische Änderungen vorbehalten!
04/2015      Seite | 44 

BWM Spezialniet SNA 5x12 K14 

Material: Alu-Niro 1) (grün eloxiert) 

Artikel-Nr.

051214

z.B. für Wandwinkel / ZeLa / Thermokonsole 



Tragprofile Typ 100 

   Technische Änderungen vorbehalten!
04/2015      Seite | 5 

T-Profil  120/52/2 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000 632730

5500 532730

T-Profil  110/52/2 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000 632713

T-Profil  100/52/2 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000 632700

5500 532700

T-Profil  40/52/2 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000 632740

5500 532740



Tragprofile Typ 100 

   Technische Änderungen vorbehalten!
04/2015      Seite | 6 

L-Profil 42/50/2 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000 632720

5500 532720

T-Profil  60/52/2 glatt 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000 632710

5500** 532710

T-Profil  70/52/2 * 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000 632770

T-Profil  80/52/2 glatt * 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000 632780

T-Profil  40/50/2 glatt * 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000 662740



Tragprofile  Typ 100 

   Technische Änderungen vorbehalten!
04/2015      Seite | 7 

T-Profil 100/50/2 glatt * 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000 662700

T-Profil  150/52/2 * 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000 632750

T-Profil  160/52/2 * 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000 632760

T-Profil  120/50/2 gelocht Ø 5,1 * 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000** G32732

L-Profil  40/50/2 gelocht Ø 5,1 * 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000** G32733



Tragprofile Typ 100 

   Technische Änderungen vorbehalten!
04/2015      Seite | 8 

T-Profil 120 OF * 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000** G32734

Tulpenprofil 40/28/66/28/40 * 

Material: EN AW 6063 T66 

L [mm] Artikel-Nr. 

6000** 611267

** keine Lagerware



Tragprofile Typ 100,  schwarz eloxiert 

  Technische Änderungen vorbehalten!    
04/2015      Seite | 9 

T-Profil  120/52/2 schwarz 
Material: EN AW 6063 T66 

Oberfläche Eloxal C35 
L [mm] Artikel-Nr. 

6000 S632731

5500 S532731

T-Profil  110/52/2 schwarz 
Material: EN AW 6063 T66 

Oberfläche Eloxal C35 
L [mm] Artikel-Nr. 

6000 S632713

T-Profil  100/52/2 schwarz 
Material: EN AW 6063 T66 

Oberfläche Eloxal C35 
L [mm] Artikel-Nr. 

6000 S632737

T-Profil  60/52/2 schwarz 
Material: EN AW 6063 T66 

Oberfläche Eloxal C35 
L [mm] Artikel-Nr. 

6000 S632711

5500 S532711



Tragprofile Typ 100, schwarz eloxiert 

  Technische Änderungen vorbehalten!    
04/2015      Seite | 10 

T-Profil 40/52/2 schwarz 
Material: EN AW 6063 T66 

Oberfläche Eloxal C35 
L [mm] Artikel-Nr. 

6000 S632739

L-Profil  42/50/2 schwarz 
Material: EN AW 6063 T66 

Oberfläche Eloxal C35 
L [mm] Artikel-Nr. 

6000 S632721



Clip 107 zur Befestigung von Kassetten und Paneelen  

      Technische Änderungen vorbehalten!
04/2015      Seite | 11 

Clip (Befestigung von 2 mm Material) 
Material: Aluminium 

Breite [mm] Anzahl 
Lochungen Artikel-Nr. 

30 1 68952-2

40 1 68954-2

40 2 68953-2

60 2 68955-2

80 2 68956-2

100 2 68958-2

 Andere Längen und Sonderlochungen auf Anfrage 

Clip (Befestigung von 3 mm Material) 
Material: Aluminium 

Breite [mm] Anzahl 
Lochungen Artikel-Nr. 

30 1 68952-3

40 1 68954-3

40 2 68953-3

60 2 68955-3

80 2 68956-3

100 2 68958-3

 Andere Längen und Sonderlochungen auf Anfrage 



      Technische Änderungen vorbehalten!
04/2015      Seite | 12 

Clip (Befestigung von 4 mm Material) 
Material: Aluminium 

Breite [mm] Anzahl 
Lochungen Artikel-Nr. 

30 1 68952-4

40 1 68954-4

40 2 68953-4

60 2 68955-4

80 2 68956-4

100 2 68958-4

 Andere Längen und Sonderlochungen auf Anfrage 

Clip 107 zur Befestigung von Kassetten und Paneelen  



 BWM - Brandbarrieren 

  Technische Änderungen vorbehalten!
04/2015      Seite | 98 

Lüftungsprofil  t=1 mm 

Material: Galvalume 

L [mm) Artikel-Nr. 

3000 500001

Andere Abmessungen auf Anfrage 

Befestigungslasche für Lüftungsprofil  t=1,5 mm 

Material: Galvalume 

Artikel-Nr.

500002

Wandprofil L = 3000 mm  t=1 mm 

Material: Galvalume 

Abmessungen Artikel-Nr.

30 mm x   40 mm 500010 

30 mm x   70 mm 500011 

30 mm x 100 mm 500012 

30 mm x 130 mm 500013 

30 mm x 160 mm 500014 

30 mm x 190 mm 500015 

30 mm x 220 mm 500016 

30 mm x 250 mm 500017 

30 mm x 280 mm 500018 

30 mm x 310 mm 500019 

30 mm x 340 mm 500020 

30 mm x 370 mm 500021 

Spezialniet 4x8  Niro-Niro 

Material: Niro-Niro 1) 

Farbe Artikel-Nr.

blank 330444
zur Verbindung der Befestigungslasche und des Lüftungsprofils 

auf dem Wandprofil 



 Lochstanzen 

   Technische Änderungen vorbehalten!
04/2015      Seite | 99 

Lochstanze 21/8 

Stanzkraft 80 kN, Ausladung a= 90mm, Gewicht ca. 19 kg 
Sonderstanzvorrichtung 19 – 45mm, Langlochstempel, quer 5,5 x 
25mm, Matrize, quer 5,7 x 25,2 mm im Lieferumfang enthalten. 

Artikel-Nr. 

P21020 

z.B. für Aluminium t ≤ 3mm 

Ersatz-Stempel und -Matrizen 

Langloch-Stempel, Langloch-Matrize 

Typ Artikel-Nr.

Stempel, quer 5,5 x 25 mm 620534 

Matrize, quer 5,7 x 25,2 mm 622534 

Sondereinrichtung Stempelhalter 
Sondereinrichtung Stempelhalter für schmale, offene Profile

mit lichter Weite LW ≥ 20 mm 
Typ Artikel-Nr.

B 20 



 AccuBird und 
Nietsetzlehren 

      Technische Änderungen vorbehalten!
04/2015      Seite | 100 

Gesipa AccuBird 

im Stahlblechkoffer incl. Akku und Schnellladegerät 

Bezeichnung Artikel-Nr.

Accu-Bird 7250037

Schnellwechselakku 7251045 

Schnellladegerät 7251134

weitere Geräte/Zubehör auf Anfrage 

Nietsetzlehren SL 20 

für SNA 3,2 x 8 N-N mit langem Dorn 

Artikel-Nr. 

7259352 

z.B. zur Befestigung Klammer ATK 100 KL am Tragprofil 

Nietsetzlehre 

für SNA 5 x 12 K14 

Artikel-Nr. 

501217 

z.B. zur Befestigung Wandwinkel/U-Halter Typ N auf Tragprofil 

Nietsetzlehre 

für SNA 5 x 12 

Artikel-Nr. 

501216 

z.B. zur Befestigung U-Halter Typ S mit Tragprofil 
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Schöninger Speere, Deutschland

ATK 100 MINOR

Kindergarten Vrbani, Kroatien

ATK 100 MINOR
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BWM Dübel + 
Montagetechnik GmbH
Leinfelden

Unsere Leistungen:
• Projektspezifische Statik -
berechnungen

• U-Wert-Kalkulation für unsere
 Unterkonstruktionen

• Erfahrene Ingenieure stehen Ihnen
bei Ihrer Planung zur Seite

• CE und QS zertifiziert

Passivhaus-Zertifikat
für BWM ATK 100 ZeLa und 
BWM ATK 100 ZeLa Edelstahl

Passivhaus-Zertifikat 
für die BWM Thermokonsole
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BWM Produktion GmbH
Gorleben

Nutzen Sie 
die Vielfalt 
der BWM-

Fassaden systeme

Produktion Vormontage

Zusammenstellung der 
Komponenten für verschiedene
Bauabschnitte

Verpackung/Versand

Einfache Montage Fertigstellung

Montagepläne

Unser Produktionsgebäude in Gorleben

Festlegung 
der benötigten BWM-Komponenten
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Tanzende Türme, 
Hamburg

ATK 102 GH – Glas
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BWM

Dübel + Montagetechnik GmbH

Ernst-Mey-Straße 1

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

T +49 711 90313-0 · F +49 711 90313-20

info@bwm.de · www.bwm.de
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Sven Hergt
Staatl. Gepr. Techniker
(Hochbau)

An der Woeste 8a
58540 Meinerzhagen
Tel.      0 23 54 / 701 68 71
Fax:     0 23 54 / 701 68 72
Mobil:  0 170 / 864 26 87

email:  shergt@bwm.de

Dipl.-Ing.
Oliver Fröhlich
Geschäftsführer
BWM Produktion GmbH

Streßelfeld 2
29475 Gorleben
Tel.      0 58 82 / 9 87 27-13
Fax:     0 58 82 / 9 87 27-20
Mobil:  0 172 / 904 33 89

email:  ofroehlich@bwm.de

Dipl.-Ing. 
Andreas Heinz

Sauertalstraße 16
56410 Montabaur
Tel.      0 26 02 / 916 64 81
Fax:     0 26 02 / 916 63 75
Mobil:  0 172 / 952 42 97

email:  aheinz@bwm.de

Ing. 
Michael Noack

Planetenweg 105
39118 Magdeburg
Tel.      03 91 / 400 43 42
Fax:     03 91 / 400 43 44
Mobil:  0 172 / 903 92 95

email:  mnoack@bwm.de

Dipl.-Ing. 
Steffen Bendix

Kötteritzscher Ring 21
04660 Colditz
Tel.      03 43 81 / 407 57
Fax:     03 43 81 / 414 31
Mobil:  0 172 / 875 07 56

email:  sbendix@bwm.de

Ing. grad. 
Hans-Jürgen Kiefer

Franz-Schubert-Straße 26
77704 Oberkirch
Tel.      0 78 02 / 98 08 04
Fax:     0 78 02 / 98 08 05
Mobil:  0 172 / 877 49 50

email:  hjkiefer@bwm.de

Ihre Ansprechpartner 
in Deutschland

Dipl.-Ing.
Stefan Schrag
Key-Account-Manager

Bornweg 19
35469 Allendorf
Mobil:  0 152 / 09 47 00 39

email:  sschrag@bwm.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen der BWM Dübel + Montagetechnik GmbH 
 
 
 
 
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 
 

1) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. 
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine 
Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner werden, selbst bei 
Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

2) Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäfte mit unseren Vertragspartnern. 

3) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen, § 310 Abs. 1 BGB. 
 

§ 2 Vertragsabschluss 
 

1) Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir 
innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer 
Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der bestellten Produkte 
annehmen können. 
Vorher abgegebene Angebote durch uns sind freibleibend. 

2) Wir sind im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht 
rechtzeitiger Selbstlieferung berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten.  

3) Es bestehen keine Schadenersatz- oder sonstige Haftungsansprüche 
unseres Vertragspartners gegen uns, wenn wir die Nichtlieferung 
nicht zu vertreten haben. Der Kunde wird über die 
Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Bereits 
erbrachte Gegenleistung wird erstattet. 

 
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen 
 

1) Es gilt der vereinbarte Preis. 
Die Preise verstehen sich zzgl. der am Tag der Rechnungsstellung 
gültigen Mehrwertsteuer. 

2) Unsere Preise enthalten keine Verpackungs- und Transportkosten. 
3) Haben sich die Preise zum Zeitpunkt der Leistungserbringung durch 

eine Änderung des Marktpreises oder durch Erhöhung der von in die 
Leistungserbringung einbezogenen Dritten verlangten Entgelte 
erhöht, gilt der höhere Preis. Liegt dieser 20 % oder mehr über dem 
vereinbarten Preis, hat der Kunde das Recht, vom Vertrag 
zurückzutreten. Dieses Recht muss unverzüglich nach Mitteilung des 
erhöhten Preises geltend gemacht werden. 

4) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen ab 
Rechnungsdatum mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen nach 
Rechnungsdatum (Fälligkeit) ohne Abzug. 

5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von 
uns anerkannt sind. 

6) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn sein 
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
 

§ 4 Gefahrübergang, Verpackungs- und Transportkosten 
 

1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
erfolgt die Lieferung ab unserem Lager bzw. ab Werk oder Lager 
unserer Zulieferer. 

2) Die Kosten der Verpackung und des Transportes der Ware trägt der 
Kunde. 

3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim 
Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, 
den Frachtführer oder der sonst zur Auslieferung bestimmten 
Person oder Anstalt auf den Kunden über. 

 
§ 5 Lieferzeit, Lieferverzögerung 
 

1) Falls kein fester Liefertermin vereinbart ist, erfolgt die Lieferung 
circa drei Wochen nach Vertragsschluss. 
Soweit eine Mitwirkungspflicht des Kunden notwendig ist oder 
unsere Leistungserbringung von vereinbarten Zahlungen oder der 
Beibringung von Sicherheiten durch den Kunden abhängt, beginnt 
die Frist nicht zu laufen, bevor der Kunde seine Pflicht erfüllt hat. 

2) Die Lieferfrist verlängert sich bei Streik und Fällen höherer Gewalt 
für die Dauer der Verzögerung. 

3) Sofern wir in Lieferverzug geraten und die Geltendmachung von 
Rechten des Kunden die Setzung einer angemessenen Nachfrist 
voraussetzt, beträgt diese mindestens zwei Wochen. 

4) Im Falle einer Lieferverzögerung, die von uns, unseren Vertretern 
oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten ist, haften wir für jede 
vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten 
Verzugsentschädigung auf 0,5 %, maximal jedoch auf 5 % des 
Wertes der betroffenen Lieferung. 
In jedem Falle ist unsere Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

5) Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Haftung wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 

 
 
 
§ 6 Annahmeverzug 
 

1) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige 
Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstandenen Schaden und Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. 

2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der zu liefernden Gegenstände geht in dem 
Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist. 

 
§ 7 Haftung für Mängel 
 

1) Die Mängelrechte unserer Vertragspartner setzen voraus, dass diese 
ihren nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen sind. 

2) Soweit die Ware mangelhaft ist, sind wir nach unserer Wahl zur  
Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung 
einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. 

3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist unser Vertragspartner 
berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

4) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche  beträgt zwölf Monate, 
gerechnet ab Gefahrübergang. Die Verjährungsfrist im Falle eines 
Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt. 
 

§ 8 Haftung für Schäden 
 

1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern unser 
Vertragspartner Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. 

2) Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit und nicht bei Verletzung  
wesentlicher Vertragspflichten, d. h. von Pflichten auf deren 
Erfüllung der Kunde vertraut und deren Verletzung die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet. 

3) Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen 
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für unsere Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 
 

1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis 
zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der 
Geschäftsbeziehung vor. 

2) Bei vertragswidrigem Verhalten unserer Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist 
zur Leistung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die 
gelieferte Ware herauszuverlangen; die gesetzlichen Fälle der 
Entbehrlichkeit der Frist bleiben unberührt. Wir sind nach 
Rücknahme zur Verwertung der Ware berechtigt. Der 
Verwertungserlös ist abzüglich angemessener Verwertungskosten 
auf die Verbindlichkeiten des Kunden anzurechnen. 

3) Wird die gelieferte Ware derart mit einem Grundstück eines Dritten 
verbunden, dass sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, 
so tritt der Kunde seine Forderung gegen den Dritten, die ihm durch 
die Verbindung der Ware mit dem Grundstück erwachsen, an uns zur 
Sicherung unserer Forderung ab. Wir nehmen die Abtretung an. 
Dies gilt auch bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer 
Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache. Auch 
insoweit erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten 
Sache. Bei einer sonstigen Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer 
Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache, 
erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. 
Diese gilt als Vorbehaltsware. 

4) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen unserer Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare 
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr 
als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
obliegt uns. 

 
§ 10 Schlussbestimmungen 
 

1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 

2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich 
Gerichtsstand der Hauptsitz unseres Unternehmens. 
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Sagen Sie uns Ihre Wünsche, 
Ihre Probleme: Wir zeigen Ihnen 
eine technisch ausgereifte, 
wirtschaftliche Lösung auf 
hohem, qualitativem Niveau. 
Dafür garantieren auch unsere 
Mitgliedschaften im FVHF, 
BV-Bausysteme und DGNB. 

BWM
Dübel + Montagetechnik GmbH 
Ernst-Mey-Straße 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon +49 711 90313–0
Telefax +49 711 90313–20 
info@bwm.de, www.bwm.de

Wir sind Mitglied im

®

Fachverband Baustoffe
und Bauteile für vorgehängte 
hinterlüftete Fassaden e. V. 
(FVHF)

Preisliste

Preise ohne MwSt. 
Gültig ab 1. April 2015

Konstruktions-Systeme 
für den Fassadenbau

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council
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